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EINLADUNG UND WEISUNG 
ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Donnerstag, 11. Dezember 2025 
20.00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle 
der Schulanlage Maiacher

Politische Gemeinde Boppelsen 
Primarschulgemeinde Boppelsen

Oberdorfstrasse 2  |  8113 Boppelsen  |  Telefon +41 44 849 70 00  |   www.boppelsen.ch



Seite__2  |  36 Seite__3  |  36

GESCHÄFTE

A |.   Politische Gemeinde

 1
Seiten 4 – 19  

Genehmigung des Budgets 2026 und Festsetzung des Steuerfusses

2 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

B |.   Primarschulgemeinde

 1
Seiten 20 – 33

Genehmigung des Budgets 2026 und Festsetzung des Steuerfusses

2
Seiten 34 – 36

Genehmigung der Kreditabrechnung für den Multisportplatz  
der Primarschule Boppelsen

3 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Stimmberechtigt sind die in der Gemeinde niedergelassenen Schweizer- 
bürgerinnen und -bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben,  
im Aktivbürgerrecht nicht eingestellt sind und rechtzeitig Heimatschriften  
deponiert haben.

Das Stimmregister liegt während den Verhandlungen zur Einsicht auf oder 
kann beim Stimmregisterführer eingesehen werden.

Die Anträge und Akten der Gemeindeversammlung liegen zwei Wochen  
vor der Versammlung bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

 
Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von 
allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in  
der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich  
an den Gemeinderat.

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung  
eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag  
vor dieser Versammlung schriftlich.

In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. 
Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versamm-
lung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Gegen die gefassten Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerech-
net, beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf

—	 wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert  
	 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c  
	 in Verbindung mit § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG) 
—	 und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenü- 
	 gender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der  
	 angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben 
	  werden (§ 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1  
	 Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG).

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.  
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten 
des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Der Rekurs 
in Stimmrechtssachen setzt voraus, dass die Verletzung von Verfahrens-
vorschriften in der Gemeindeversammlung von einer stimmberechtigten 
Person gerügt wurde (§ 21 VRG).

Stimm- 
berechtigung

Stimmregister

Gemeinde- 
versammlungs-

akten

Anfragerecht  
(§ 17 Gemeinde-

gesetz)

Rechtmittel- 
belehrung 

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 
Boppelsen werden hiermit auf

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 20.00 Uhr 
in die Mehrzweckhalle der Schulanlage Maiacher

zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde und  
der Primarschulgemeinde Boppelsen eingeladen.
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A |. 1 Genehmigung des Budgets 2026
der Politischen Gemeinde Boppelsen
und Festsetzung des Steuerfusses
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GESCHÄFTE

PRIMARSCHULE 
BOPPELSEN

B |. 1 Genehmigung des Budgets 2026
der Primarschulgemeinde Boppelsen
und Festsetzung des Steuerfusses
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B |. 2

Die Primarschulpflege Boppelsen beantragt der Gemeindeversammlung,  
sie wolle beschliessen:

1.	Die Abrechnung über den Kredit für den Bau des Multisportplatzes  
	 auf dem Schulareal von CHF 237’191.60 mit einer Kostenunterschreitung  
	 von CHF 27’808.40 gegenüber dem genehmigten Kredit von CHF 265’000 
	 wird genehmigt.

Ausgangslage  
An der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2024 wurde der Kredit für den 
Bau des Multisportplatzes auf der Fussballwiese genehmigt. Die Baueingabe 
erfolgte unmittelbar danach. Nach Erteilung der Baufreigabe am 8. Novem-
ber 2024 konnte umgehend mit der Umsetzung begonnen werden.

Der Multisportplatz wurde im Frühling 2025 termingerecht fertiggestellt und 
pünktlich zu den Frühlingsferien eröffnet. Die offizielle Einweihungsfeier fand 
Mitte Juni 2025 statt. Die Kreditabrechnung ist somit abgeschlossen und 
kann hiermit wie folgt präsentiert werden (in CHF):

Kredit (Gemeindeversammlung 13.06.2024) 	 265’000.00 
./. Abrechnung 	 237’191.60 
Kostenunterschreitung 	 27’808.40 

Weisung

Genehmigung der Kreditabrechnung
für den Multisportplatz

Der bewilligte Kredit konnte um CHF 27’808.40 unterschritten werden. Dies 
ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen:

–	 Die Firma Gassmann Gartengestaltung GmbH hat uns angeboten,  
	 als Generalunternehmung aufzutreten, und ermöglichte dadurch  
	 eine Reduktion der Gesamtkosten aller beteiligten Anbieter.

–	 Dank der detaillierten Planung traten nur wenige unvorhergesehene 
	 Herausforderungen auf, sodass die vorgesehenen Finanzreserven nicht  
	 beansprucht werden mussten.

Die Primarschulpflege Boppelsen hat die Kreditabrechnung an ihrer Sitzung 
vom 28. Oktober 2025 geprüft, in Ordnung befunden und verabschiedet. Die 
Schulpflege beantragt den Stimmberechtigten, der Kreditabrechnung über 
den Bau des Multisportplatzes zuzustimmen. 

Boppelsen, 28.10.2025		  Primarschulpflege Boppelsen

 
					     Sabine Cantaro 
					     Präsidium

					     Brigitte Frischknecht 
			   		  Schulverwaltung

Begründung

Antrag der
Schulpflege

Detailabrechnung Position Kredit Kosten Abweichung

Bau Multisportplatz 265’000.00

Baubewilligungsgebühren 2’950.00

Gassmann Gartengestaltung GmbH 232’466.15

Abfallhai 1’775.45

Total Bruttoaufwand 237’191.60 – 27’808.40
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